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Berichte ZeSo 1/2001

Behinderte im Arbeitsmarkt wirksamer integrieren

Änderungen in der Invalidenverordnung auf 2001

In diefreie Wirtschaft ausgelager te Arbeitsplätze

von Behindertenwerkstätten können neu
mit Betriebsbeiträgen der IV unterstützt werden.

Eine durch den Bundesrat beschlossene

Änderung der Invalidenverordnung (IW)
macht es möglich und regelt dieDu rchführung
von Pilotversuchen im Zusammenhang mit
medizinischen Abklärungen der IV-Stellen.

Die neuen Verordnungsbestimmungen
treten auf den 1.Januar 2001 in Kraft. Sie

bilden die Grundlage für die Finanzierung

geschützter Arbeitsplätze in der
freien Wirtschaft. Damit wird ein Anreiz
geschaffen, Behinderte im allgemeinen
Arbeitsmarkt wirksamer zu integrieren.
Die Behindertenwerkstätten sollen motiviert

werden, bestehende Instrumente
zur beruflichen Integration von
Menschen mit Behinderungen besser zu nutzen.

Ein Unternehmen, das behinderte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen

wird, schliesst mit der Werkstatt einen
Vertrag ab. Darin werden die von der
behinderten Person zu erbringende
Leistung und die hierfür geschuldete
Entschädigung (Leistungslohn) festgesetzt.
Das Unternehmen richtet die Entschädigung

an die geschützte Werkstätte aus.
Diese verpflichtet sich gegenüber dem
Unternehmen, das Personal soweit als

möglich zur Verfügung zu stellen und die
behinderten Arbeitskräfte am Arbeitsplatz
unbefristet zu betreuen.

Arbeitgeberin der extern beschäftigten
behinderten Person ist die Werkstatt. Sie

schliesst mit dieser einen privatrechtlichen

Arbeitsvertrag ab. Für die Organisation

der externen Arbeitsplätze und die

Betreuung behinderter Arbeitnehmender
am Arbeitsplatz richtet die IV Betriebsbeiträge

aus. Diese dürfen nicht höher sein
als der Durchschnitt der in der gleichen
Werkstätte für interne Plätze ausgerichteten

Beiträge.
Die IV-Stellen verfügen heute über

Arztinnen und Arzte im Anstellungsverhältnis,
die für die medizinischen Aspekte bei

der Beurteilung von Leistungsgesuchen
zuständig sind. Den IV-Stellen ist die
ärztliche Untersuchung von Versicherten
jedoch ausdrücklich untersagt.

Die Neugestaltung der ärztlichen Dienste

der IV-Stellen und eine Erweiterung
ihrer Kompetenzen ist ein vordringliches
Anliegen der 4. IV-Revision. Diese
Massnahme soll eine gesamtschweizerisch
möglichst einheitliche, qualitativ
verbesserte und speditive Beurteilung der
Leistungsgesuche ermöglichen. Mit der
Schaffung der entsprechenden
Rechtsgrundlage aufVerordnungsstufe können
die in der IV-Revision vorgesehenen neuen

regionalen ärztlichen Dienste der IV-
Stellen ausgetestet werden. Im Vorfeld
einer Neustrukturierung des ganzen
Bereichs der medizinischen Abklärung soll
die Ausgestaltung und Funktionsweise
solcher Dienste näher untersucht werden.
Diesem Zweck dienen die vorgesehenen
Pilotprojekte, an denen sich mehrere IV-
Stellen freiwillig beteiligen. Im Gegensatz
zur heutigen Regelung für die IV-Stellen
kann das medizinische Personal der
Pilotversuche vom BSV mit der notwendigen
Kompetenz zur medizinischen Untersuchung

von Versicherten ausgestattet
werden. Die Pilotversuche werden auf drei
Jahre befristet. pd

10


	Behinderte im Arbeitsmarkt wirksamer integrieren : Änderungen in der Invalidenverordnung auf 2001

